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waltenden Staats - Kollegien nicht freyſtehenden

Nachgiebigkeit gehoben werden kann ; ſo iſt vor

allen Dingen bey Uns mittelſt Anzeige des Ver⸗

halts der Sache anzufragen , und Unſere Wil —

lensmeynung uͤber die Behandlung eines ſolchen

ſtrittig gewordenen Gegenſtandes einzuhohlen .

Vorzuͤglich aber

§. 101 .

( Rangverhältniſſe . )

gehoͤrt unter die durch die politiſche Zeitum —

ſtaͤnde herbeygefuͤhrte Modificationen auch die ,

daß kuͤnftig den Vicariaten oder ihren Commiſ —⸗

ſarien der vorhin jeweils als Folge der reichs⸗

ſtäͤndiſchen Praͤrogative ihrer Fuͤrſten und Herren

auch in den Landen der weltlichen Reichsſtäͤnde

prätendirte Vorrang , den ſie zwar wohl ſelb⸗

ſten nicht , vielleicht aber hier und da ein ohne

Nachdenken am Alten klebender Diener derſelben
zu fordern ſich herausnehmen moͤchte , in gemein⸗

ſchaftlichen Handlungen der geiſtlichen u. weltlichen

Gewalt nicht geſtattet , ſondern der landesherrliche

Commiſſarius in den Urkunden und Schriftauf⸗
ſaͤtzen die ihm gebuͤhrende erſte Stelle behaupte ;
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noch weniger mag alſo nachgeſehen werden , daß

etwa der geiſtliche Commiſſarius in dergleichen

Faͤllen ſolche einſeitige Protokolle fuͤhre, und

Acten aufſeze , worinn der landesherrliche Com⸗

miſſarius nur als eine vor ihm , gleich andern Par⸗

thien , vorgeſtandene und gehandelt habende Parthie

hingeſtellt werde . Hingegen ſoll auch die jeweils aus

Aengſtlichkeit oder Kleinlichkeitsſucht der weltlichen

Commiſſarien hervorgeſuchte Bemuͤhung , bey je⸗

dem muͤndlichen oft ſelbſt auſſergerichtlichen Aet

dieſen Vorrang merkbar zu machen , und damit

gleichſam den geiſtlichen Bevollmächtigten vor

den Dioͤceſan - Untergebenen ſeines committiren⸗

den Biſchoffs zu demuͤthigen und zuruͤckzuſezen ,

unterbleiben , und in allen ſolchen Beziehungen ,

welche nicht das finale und bleibende Geſchaͤfts⸗

Verhaltniß betreffen , Unſer Bevollmaͤchtigter ein⸗

gedenk ſeyn , daß er nur dadurch Uns ehre , und

Unſern Willen erfuͤlle , wenn er dem geiſtlichen

Commiſſarius in Unſern Landen und von Unſert⸗

wegen mit aller Hoͤflichkeit entgegen kommt , und

damit thätlich an den Tag legt , daß Uns an⸗

gelegen ſey , das Anſehen geiſtlicher Oberkeit in

ihrem Gewaltsbezirk anzuerkennen , zu foͤrdern, und

zu erhalten .
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